
 

 

FAQ zum Filesharing von Musik und Dateien im Internet 
 

Abmahnung erhalten was tun? 

 

Mit dem folgenden FAQ wollen wir Ihnen aus unserer Beratungspraxis Antworten auf 

häufig gestellte Fragen gegen zum Umgang mit Abmahnungen geben, die meist 

Privatpersonen bedingt durch den Einsatz von Filesharingprogrammen im Internet 

erhalten haben. Die Hinweise ersetzen nicht eine juristische Beratung im Einzelfall. 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns, wir geben Ihnen gerne eine erste 

unverbindliche Einschätzung Ihres Falles. 

 

1. Allgemeine Fragen zur Abmahnung 
 

1.1. Post vom Anwalt erhalten, was soll ich tun? Worauf muss ich zunächst achten? 

 

Wenn der erste Schrecken verdaut ist sollten Sie die Abmahnung genau studieren. 

Die meisten Abmahnungen der Musikindustrie stammen von Rasch Rechtsanwälten 

in Hamburg und sind alle (von den Details des Falles abgesehen) ähnlich formuliert. 

Wichtig ist es zunächst die Fristen zu notieren, die Ihnen gesetzt werden für die 

Abgabe der Unterlassungserklärung.  

 

1.2. Brauche ich einen eigenen Anwalt? 

 

Die Materie ist schwierig und für Laien nur sehr schwer einschätzbar, auch wenn Sie 

versuchen, die Rechtslage im Internet zu recherchieren. Gerade wenn höhere 

Geldforderungen an Sie gestellt werden und auch noch ein Strafverfahren gegen Sie 

läuft, kann sich die anwaltliche Beratung auch und gerade finanziell für Sie lohnen. 

Wir raten Ihnen in jedem Fall dazu, Ihren Fall mit uns zu besprechen, wir können 

Ihnen dann eine Einschätzung geben, ob es sich für Sie lohnt anwaltlichen Beistand 

einzuholen. Rufen Sie einfach an (089 98277450) oder schreiben Sie uns eine Email: 

bernhard.knies@new-media-law.net.  

 

mailto:bernhard.knies@new-media-law.net


 

 

1.3. Was kann der Anwalt für mich tun? 

 

Zunächst einmal besprechen wir den Fall ausführlich mit Ihnen um Ihnen die (nicht 

ganz einfache) Rechtslage anhand Ihres konkreten Falles zu besprechen. In der 

Regel raten wir zur Abgabe einer durch uns in Ihrem Interesse modifizierten 

Unterlassungserklärung, die wir für Sie entwerfen. Bei den Kollegen geben wir für Sie 

die erforderlichen Erklärungen ab und führen den (oft lange Zeit dauernden) 

Schriftverkehr mit dem Gegner. Je nachdem ob Sie sich dafür entscheiden, die 

Ansprüche abzuwehren oder einen günstigeren Vergleich mit dem Gegner 

auszuhandeln stehen wir Ihnen beratend zur Seite. 

 

1.4. Was kostet mich ein eigener Anwalt? 

 

In einem ersten Gespräch mit Ihnen besprechen wir den zeitlichen Aufwand und 

suchen nach einer Lösung für einen vernünftigen Pauschalpreis. Die 

Gebührenforderungen der Abmahnanwälte sind oft sehr teuer und unserer Meinung 

nach überzogen. Wir wollen Ihnen zu einem reellen Preis zur Seite stehen und 

vereinbaren unser Honorar mit Ihnen klar und übersichtlich in einer schriftlichen 

Honorarvereinbarung. Fragen Sie uns einfach. 

 

1.5. Wie geht es dann weiter? 

 

Sobald alle Details mit Ihnen besprochen sind sollten Sie uns eine Kopie des 

Abmahnschreibens zukommen lassen. Wir senden Ihnen sodann eine Vollmacht und 

eine schriftliche Honorarvereinbarung und entwerfen die abgewandelte 

Unterlassungserklärung für Sie. Senden Sie uns die von Ihnen unterschriebenen 

Dokumente (vorab per Fax oder pdf und im Original per Post) zurück und wir können 

mit der Arbeit für Sie beginnen.  
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1.6. Zahlt meine Rechtsschutzversicherung den Schaden? 

 

Leider meistens nicht. Die Mehrzahl der Rechtsschutzversicherer hat den Ersatz von 

Anwaltskosten in Urheberrechts-Streitigkeiten wie diesen in ihren allgemeinen 

Versicherungsbedingungen ausgeklammert und ersetzt Ihnen die Kosten deshalb 

nicht. Rufen Sie aber zur Sicherheit dennoch Ihren Versicherungsberater an und 

fragen Sie dort nochmals nach.  

 

2. Das Zivilverfahren gegen mich 
 

2.1. Was ist überhaupt eine Abmahnung? 

 

Eine Abmahnung ist eine Aufforderung des Rechteinhabers an Sie, künftig ein 

bestimmtes rechtswidriges Verhalten zu unterlassen. Das Gesetz sieht vor, dass 

man Sie mit dem Abmahnschreiben erst einmal darüber belehren soll, dass Sie sich 

rechtswidrig verhalten, etwa in dem Sie oder Ihre Kinder Musik- oder andere Dateien 

im Internet tauschen. Diese Belehrung nennt der Jurist „Abmahnung.“ Das 

Schreiben, das Sie erhalten haben, ist deshalb auch so lang und umfangreich. Eine 

vorformulierte Unterlassungserklärung ist immer Bestandteil der Abmahnung. Sie 

sollen die Gelegenheit bekommen, sich künftig rechtstreu zu verhalten. Nur wenn Sie 

die Abmahnung missachten, drohen Ihnen weitere gerichtliche Schritte.  

 

2.2. Was will die Musikindustrie von mir? 

 

Die Musikindustrie will in erster Linie von Ihnen, dass Sie (oder Ihre Kinder) es 

künftig unterlassen, Musik- oder andere geschützte Dateien im Internet in 

Tauschbörsen mit anderen zu tauschen (denn Musik im Internet anbieten darf nach 

dem deutschen Urheberrechtsgesetz nur der Produzent dieser Musik). Das ist 

prinzipiell ein gerechtfertigtes Anliegen, da der Industrie jedes Jahr durch die 

Tauschbörsen Schäden in Millionenhöhe entstehen. Die Menschen kaufen die Musik 

nicht mehr sondern tauschen Sie illegal umsonst. Mit dem so genannten 

Unterlassungsanspruch (der in der Unterlassungserklärung mündet) wird dieses 

Anliegen verfolgt. Weiter fordert die Musikindustrie Sie auf, den Schaden, der durch 

die Tauschaktivitäten entstanden ist, durch eine pauschale Schadensersatzzahlung 
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zu beheben. Und zu guter Letzt sollen Sie auch noch die (meist recht hohen) 

Anwaltskosten bezahlen, die der Industrie dadurch entstanden sind, dass Sie 

Anwälte wie die Sozietät Rasch in Hamburg beauftragen musste. Hier liegt aber 

häufig das Problem. Denn die Forderungen auf Zahlung von Geld, die im Schreiben 

gegen Sie geltend gemacht werden, sind häufig für einfache Mitbürger kaum zu 

tragen und unserer Meinung nach deutlich überhöht. Gerade im Bereich des 

Schadensersatzes aber haben Sie bei sachgerechter Beratung eine reelle Chance 

auf einen guten Erfolg.  

 

2.2.1. Ist Filesharing verboten? Wo steht das? 

 

Im § 19 a des deutschen Urheberrechtsgesetzes (dem „Recht der öffentlichen 

Zugänglichmachung“)  steht, dass nur die Rechteinhaber (also die Musikindustrie), 

Musik im Internet zum Download anbieten darf. Wer das missachtet und erwischt 

wird kann von der Industrie nach § 97 UrhG auf Unterlassung und den Ersatz des 

Schadens (ähnlich wie bei einem Autounfall) in Anspruch genommen werden. Aus § 

106 Abs. 1 UrhG folgt, dass das illegale Angebot von Musik und Dateien im Internet 

auch strafbar ist. 

 

2.2.1.1. Was ist eigentlich durch das Gesetz geschützt? 

 

Geschützt durch das UrhG sind nur so genannte künstlerische Werke im Sinne des § 

2 UrhG, also insbesondere Musiktitel (auch MP3s) und digitalisierte Bücher, aber 

auch Computerprogramme, Fotos und Datenbanken. Nur das was man selber 

produziert hat, darf man auch mit anderen tauschen (etwa eigene Filme und Bilder).  

 

2.2.2. Gibt es einen Unterschied zwischen Upload und Download in der 

Tauschbörse? 

 

Ja und zwar einen großen. Wenn man nämlich aus einer Tauschbörse nur herunter 

lädt (also Download betreibt), dann kann das im schlimmsten Fall eine rechtswidrige 

Privatkopie sein, die aber lange nicht so gravierend verfolgt wird wie das Angebot 

von Dateien. Nur der Upload, also das Angebot an fremde Dritte, Musik aus dem 

eigenen Rechner zu saugen, ist zum einen strafbar und zieht auch die möglichen 
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hohen Schadensersatzforderungen nach sich. Leider ist der Upload in den meisten 

Tauschbörsen automatisch aktiviert auch wenn man nur glaubt herunter zu laden. 

Viele sind so schon in „die Falle getappt.“ 

 

2.3. Muss ich die Unterlassungserklärung abgeben? 

 

Die Frage ob rechtlich ein Anspruch besteht, dass Sie eine Unterlassungserklärung 

abgeben kann im Einzelfall eine sehr schwierige Rechtsfrage darstellen. Sie ist 

schon in einigen Musterprozessen mit sehr unterschiedlichen Ergebnissen geführt 

worden (wir haben das auf unserer Homepage versucht zu erklären).  

 

Auf diesen schwierigen Streit mit der Musikindustrie sollte man sich aber besser nicht 

einlassen. Denn bestimmt wollen Sie in der Zukunft keine illegalen Börsen mehr 

nutzen und werden dies auch Ihren Kindern schon erklärt haben. Nur wenn Sie die 

Unterlassungserklärung nicht abgeben, kann die Industrie einen teuren Prozess auf 

Unterlassung gegen Sie führen (meist im zivilrechtlichen Schnellverfahren, dem so 

genannten Einstweiligen Rechtsschutz). Diese Prozesse sind sehr teuer wenn man 

sie verliert, weil die Gegenstandwerte so hoch sind. Bei einem Gegenstandswert von 

€ 100.000,00 bis € 200.000,00 bleibt man schnell zusätzlich auf mehreren Tausend 

Euro an Anwalts- und Gerichtskosten sitzen. Wir raten Ihnen deshalb, die geforderte 

Unterlassungserklärung abgewandelt abzugeben auch wenn Sie im Recht sein 

sollten.  

 

2.3.1. Warum ist die Unterlassungserklärung „strafbewehrt“? Was bedeutet das? 

 

Nur wenn man sich in der Unterlassungserklärung dazu verpflichtet für den Fall eines 

erneuten Verstoßes eine Vertragsstrafe zu bezahlen ist die Erklärung rechtlich 

ausreichend. Man nennt die Erklärung deshalb im Juristenjargon „strafbewehrt“. 

 

2.4. In der Unterlassungserklärung steht eine Vertragsstrafe, muss ich die auch 

bezahlen? 

 

Nein, die Vertragsstrafe müssten Sie nur dann bezahlen, wenn Sie später nochmals 

beim Tauschen erwischt werden würden, was wir ja doch nicht hoffen wollen.  
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2.5. Was passiert, wenn ich mich einfach nicht melde? 

 

Wenn Sie einfach den Kopf in den Sand stecken und sich nicht beim Gegner melden, 

dann riskieren Sie, dass die Industrie über Ihre Anwälte (wie oben geschildert) eine 

gerichtliche Einstweilige Verfügung gegen Sie erwirkt, in der Ihnen ein Zivilgericht 

verbietet, künftig Musik- oder sonstige Dateien zu tauschen. Die Verfahren sind wie 

gesagt teuer, man umgeht sie besser indem man die Unterlassungserklärung abgibt.  

 

2.5.1. Was passiert wenn ich zum zweiten mal beim Filesharing erwischt werde, 

nachdem ich die Unterlassungserklärung unterschrieben habe? 

 

Dann wird es teuer, denn dann kann der Gegner Sie auffordern, die vereinbarte 

Vertragsstrafe zu bezahlen. Schon in einem einzigen Fall kann das schnell mehrere 

Tausend Euros kosten.  

 

2.6. Müssen Eltern für ihre Kinder haften? 

 

Gerade diese Frage ist im Moment sehr schwer zu beantworten, weil es 

unterschiedliche Urteile von deutschen Zivilgerichten hierzu gibt. So vertreten die 

Landgerichte in Hamburg und Mannheim in den jeweiligen Konstellationen eine 

unterschiedliche Meinung. Es wird wohl noch eine Weile dauern, bis diese Fragen 

endgültig durch das höchste deutsche Zivilgericht, den Bundesgerichtshof (BGH) 

geklärt werden. Auf unserer Homepage können Sie genaueres dazu nachlesen.  

 

2.6.1. Macht es einen Unterschied ob meine Kinder volljährig oder minderjährig sind? 

 

Ja, aber auch diese Frage ist im Moment zwischen den genannten Landgerichten 

umstritten.  

 

2.6.2. Müssen Eltern auch für die Freunde ihrer Kinder haften? 

 

Hierzu gilt im Prinzip das gleiche, die Frage ist streitig.  
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2.6.3. Was ist mit einem offenen W-LAN Netzwerk? 

 

Bei einem offenen W-LAN, das nicht durch ein Kennwort gegen den fremden Zugriff 

geschützt ist, haftet man im Moment nach derzeitiger Rechtsprechung zumindest auf 

Unterlassung. Etwas anderes gilt aber für das Finanzielle, nämlich den 

Schadensersatz.  

 

2.7. In der Abmahnung stehen zahlreiche Zahlen, Schadensersatz, Anwaltskosten, 

Gegenstandswerte, muss ich die bezahlen? 

 

Diese Frage ist rechtlich sehr schwierig, das kann bei sachgerechter Beratung ein 

Vorteil für Sie sein. 

 

Anwaltskosten des fremden Anwaltes müssen Sie prinzipiell nur dann zahlen, wenn 

die Abmahnung „zu Recht“ an Sie gerichtet wurde. Hier kommt es also (inzident) 

wieder darauf an, ob Sie eigentlich Unterlassung geschuldet hätten (was ja wie oben 

unter 2.6. geschildert) rechtlich nicht immer klar ist. Ein „kleiner“ Zivilprozess müsste 

diese Frage im Ernstfall klären. Er ist aber für den Gegner lange nicht so rentabel zu 

führen wie der Antrag auf Einstweilige Verfügung, das hängt damit zusammen, das 

die Gegenstandwerte in einem solchen Prozess viel niedriger sind, der Gegner also 

weniger verdient und Ihr Risiko auch geringer ist.  

 

2.8. Muss ich Schadensersatz an die Musikindustrie bezahlen? 

 

Schadensersatz  für die getauschten Dateien müssen Sie nur dann bezahlen, wenn 

man Ihnen nachweisen kann, dass Sie die Rechtsverletzung zu vertreten haben, und 

wie das Gesetz es in § 97 UrhG nennt „vorsätzlich oder fahrlässig gehandelt haben“. 

Das ist gerade dann fraglich, wenn Sie nicht selber gehandelt haben, sondern etwa 

Ihre Kinder oder deren Freunde. Auch und gerade dieser Prozess ist für die Industrie 

schwer zu führen, denn der Schadensersatzanspruch hat (anders als der 

Unterlassungsanspruch) mit dem Verschuldenselement eine weitere für den Gegner 

teils schwer zu beweisende Voraussetzung. Im Ernstfall müsste der Gegner Ihnen 

sogar nachweisen, dass er überhaupt alle Rechte an den Musikdateien hat, die von 

Ihrem Rechner getauscht wurden. Das kann für ihn schwierig werden. Der Anspruch 
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auf Schadensersatz ist gegen Sie nach derzeitiger Rechtslage also nicht einfach vor 

Gericht durchzusetzen.  

 

 

3. Das Strafverfahren gegen mich 
 

3.1. Gibt es ein Strafverfahren gegen mich? 

 

Ja eigentlich fast immer. Denn die Musikindustrie bekommt von Ihrem 

Internetprovider keine Auskunft über Ihre Identität. In Tauschbörse kann lediglich Ihre 

so genannten IP-Adresse mit frei verfügbaren Softwareprogrammen festgestellt 

werden. Zusammen mit der IP-Adresse wird dann von der Software ein „Screenshot“ 

der von Ihrem Rechner angebotenen Dateien erstellt. Ihr Provider darf aber anderen 

Privaten wie auch der Musikindustrie Ihren Namen und Ihre Adresse nicht verraten. 

Deshalb muss die Industrie einen Umweg gehen. Ihren Namen und Adresse 

bekommt die Industrie immer nur, wenn Sie Strafanzeige bei der Polizei gegen Sie 

stellt und dann später in die Ermittlungsakten sehen darf. Denn nur gegenüber der 

Polizei ist Ihr Provider zur Auskunft verpflichtet. Oft bekommen Sie von dem 

Strafverfahren aber gar nichts mit, weil die meisten dieser unzähligen Verfahren von 

der Polizei und der Staatsanwaltschaft eingestellt werden, bevor Sie überhaupt 

etwas davon mitbekommen.  

 

Wenn Sie aber zuerst Post von der Polizei bekommen haben und noch keine 

Abmahnung der Anwälte vorliegt, dann sollten Sie schnell handeln. Sie können dann 

nämlich die Unterlassungserklärung gegenüber der Industrie vorsorglich und freiwillig 

von sich aus abgeben und dadurch viel Geld (insbesondere fremde Anwaltskosten) 

und Risiken sparen.  

 

3.1.1. Was ist der Unterschied zwischen dem Straf- und dem Zivilverfahren gegen 

mich? 

 

Im Zivilverfahren geht der Rechteinhaber gegen Sie vor. Er will von Ihnen 

zivilrechtlich Schadensersatz also Geld und Unterlassung. Im Strafverfahren geht der 

Staat gegen Sie vor, weil Sie möglicherweise gegen ein Strafgesetz verstoßen haben 
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(den § 109 UrhG). Das ist vergleichbar mit einer Trunkenheitsfahrt oder einem 

Ladendiebstahl. Am Ende des Strafverfahrens kann eine Geldstrafe stehen, im 

schlimmsten Fall eine Freiheitsstrafe.  

 

3.2. Womit muss ich im Strafverfahren rechnen? 

 

Es hört sich schlimmer an als es ist, denn die überwältigende Anzahl der 

Strafverfahren werden einfach sang und klanglos eingestellt. Staatsanwaltschaften 

und Polizei sind der Flut der Anzeigen nicht mehr gewachsen. Nur in Ausnahmefällen 

(meist wenn mehrere Tausend Dateien getauscht wurden), kann es im Einzelfall zu 

echten Strafen kommen. Der Staat muss Ihnen aber immer nachweisen, dass Sie 

selber getauscht haben. Wenn Sie selber keine Angaben machen, wird das meist 

schwierig werden.  

 

3.3. Muss ich mit Hausdurchsuchungen rechnen? 

 

Nein, normalerweise nicht. In Ausnahmefällen hat es so etwas gegeben, es wurden 

dann auch Rechner beschlagnahmt. Inzwischen verzichtet die Polizei aber auf solche 

Maßnahmen. Nur wenn Kinderpornografie getauscht wurde, muss man ernsthaft mit 

einem unangenehmen persönlichen Besuch der Ermittler rechnen.  

 

3.4. Was passiert mit dem Strafverfahren gegen mich? Muss ich hier etwas 

bezahlen? 

 

Meistens werden die Verfahren eingestellt. Sie müssen hier also regelmäßig auch 

nichts bezahlen.  

 

3.5. Muss ich bei der Polizei Angaben zu dem Vorfall machen? 

 

Als Beschuldigter in einem Strafverfahren haben Sie das Recht zu schweigen. Davon 

sollten Sie unbedingt zunächst einmal Gebrauch machen. Die Polizei verschickt oft 

Fragebögen zu den Filesharing-Verstößen. Füllen Sie diese erst nach Rücksprache 

mit uns aus.  
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3.6. Muss ich der Polizei verraten, dass meine Kinder getauscht haben? 

 

Nein, gegenüber Verwandten dürfen Sie die Aussage verweigern. Sprechen Sie mit 

uns, wir geben für Sie die richtigen Erklärungen bei Polizei und Staatsanwaltschaft 

ab-  

 

3.7. Kann mir ein Anwalt bei der Sache helfen? 

 

Ja, wir verfügen über jahrelange Erfahrung im Strafrecht und bewahren Sie davor, 

sich selber unnötig zu belasten.  

 

3.8. Was kostet mich diese Hilfe? 

 

Der strafrechtliche Aspekt und seine Kosten sind von unserem individuellen 

Pauschalpreis mit umfasst. Fragen Sie uns einfach.  

 

4. Technische Aspekte 
 

4.1. Woher hat die Musikindustrie überhaupt meine Adresse? 

 

Wie oben beschrieben bekommt die Industrie und deren Anwälte Ihre Adresse von 

der Polizei, nicht von Ihrem Internetprovider.  

 

4.2. Muss mein Provider nicht meine Daten rechtzeitig löschen? 

 

Das kommt darauf an. Gerade wenn Sie eine Internet-Flatrate benutzen, braucht Ihr 

Provider Ihre Nutzungsdaten nicht für die Abrechnung. Es hat schon Verfahren 

gegeben, in denen Kunden Ihre Provider erfolgreich auf Löschung der Internet-Surf-

Daten verklagt haben. Das wird aber im Moment noch unterschiedlich gehandhabt. 

Es lohnt sich aber den Provider zur Löschung der Daten aufzufordern. Das Risiko 

beim Tauschen „erwischt“ zu werden sinkt dadurch erheblich.  

 

 

© Dr. Bernhard Knies 2007 
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